
April 2024

An unsere Geschäftspartner

Russland-Sanktionen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Europäische Union weitere 
Sanktionen gegen Russland verabschiedet.

Unter anderem verbietet Artikel 3g Abs. 1(d) der Verordnung (EU) 833/2014 die Einfuhr und 
den Erwerb von Stahl- und Eisenerzeugnissen mit Ursprung in oder ausgeführt aus Russland. 

Um dies sicherzustellen, haben wir unsere Lieferanten um die Einhaltung und die Bestätigung 
der Einhaltung der Sanktionsvorgaben gebeten.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir bestätigen, dass unsere Produkte der Verordnung  
entsprechen und keine der im Anhang XVII aufgeführten Eisen- und Stahlerzeugnisse mit 
russischem Ursprung enthalten.

Diese Vorgaben einzuhalten, ist für uns selbstverständlich. Die weitere Entwicklung 
beobachten wir daher sorgfältig.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Rambow  Andreas Müller
Leitung Materialwirtschaft Geschäftsleitung


